
 

 
 
 
 

Allgemeine Kundeninformationen 
gemäß Artikel 47 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 

Nach §63 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sind wir als Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen verpflichtet, unsere Kunden über uns und unsere Dienstleistungen wie folgt zu informieren: 
 
 

1 Angaben zum Unternehmen 

Name D/R Private Asset Management AG 

Anschrift Im Fliegerhorst 12 

38642 Goslar 

 

Telefon 0170/9005060 

E-Mail info@drpam.de 

Internet www.drpam.de 

 
 
 
 

2 Angaben zur Unternehmenskommunikation 

Kommunikationssprache Deutsch 

 

Kommunikationsmittel Sie erreichen uns über Telefon und E-Mail sowie über das Kon-
taktformular auf unserer Internetseite unter den oben genannten 
Kontaktdaten. 

Gern vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen zu einem persönli-
chen Gespräch in unseren Geschäftsräumen unter der oben ge-
nannten Adresse. 

Nach Absprache besuchen wir Sie auch in Ihren Geschäfts- oder 
wunschgemäß in Ihren Privaträumen. 

 

Übermittlung und Empfang 
von Aufträgen 

Ihre Aufträge über Geschäfte in Finanzinstrumenten können Sie 
uns telefonisch oder schriftlich unter den oben genannten Kon-
taktdaten erteilen. Zur Aufzeichnung von Telefongesprächen und 
elektronischer Kommunikation siehe Abschnitt 7 dieser Kun-
deninformation. Gern nehmen wir Ihre Aufträge auch im persön-
lichen Beratungsgespräch entgegen. 

 

Berichterstattung über unsere 
Dienstleistungen 

Bezüglich Art, Häufigkeit und Zeitpunkt unserer Berichtserstat-
tung über die erbrachten Dienstleistungen verweisen wir auf die 
individuellen Vereinbarungen im Vermögensverwaltungsvertrag 
oder Anlageberatungsvertrag mit Portfoliobezug. 
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3 Aufsichtsbehörde und Zulassung 

 

Die für uns zuständige 
Aufsichtsbehörde ist: 

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

Marie-Curie-Straße 24-28 
60439 Frankfurt am Main 

www.bafin.de 

 

 

Die uns von der BaFin erteilte 
Erlaubnis umfasst folgende 
Finanzdienstleistungen: 

Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) 

Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) 

Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) 

Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) 

Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) 

 

 

Beschränkung der Zulassung Unsere Zulassung ist dahingehend beschränkt, dass wir nicht be-
rechtigt sind, uns Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpa-
pieren von Kunden zu verschaffen. 

Wir sind nicht zur Konten- und Depotführung berechtigt. Somit 
nehmen wir keine Gelder entgegen und verwahren keine Finan-
zinstrumente. 

 
 
 
 
 
 

4 Anlegerentschädigungs- und Einlagensicherungssystem 

 

Wir sind folgender 
Einlagensicherungs- und Anleger- 
entschädigungseinrichtung zugeordnet: 

 

Entschädigungseinrichtung der 
Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) 

Postanschrift: EdW, 10865 Berlin. 

Besucheranschrift: EdW, Markgrafenstr. 45, 10117 Berlin  

 
www.e-d-w.de 
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5 Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten 

Bezüglich der von uns identifizierten potenziellen Interessenkonflikte, der von uns aufgestellten 
Grundsätze zum Umgang mit diesen sowie der von uns ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung der 
Beeinträchtigung von Kundeninteressen verweisen wir auf unsere „Grundsätze über den Umgang mit 
Interessenkonflikten“, die wir mit den Unterlagen zum Vermögensverwaltungsvertrag oder Anlagebe-
ratungsvertrag mit Portfoliobezug allen Kunden bei Vertragsabschluss aushändigen 
 
 
 

6 Reklamationen und Beschwerden 

 

Einreichung Ihres Anliegens Eventuelle Reklamationen oder Beschwerden können Sie uns te-
lefonisch, per Fax oder E-Mail unter den oben genannten Kon-
taktdaten mitteilen. 

Bitte geben Sie uns dazu Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten sowie 
eine Beschreibung Ihres Anliegens an. 

 

Zeiträume für die Bearbeitung  
Ihres Anliegens 

Sie erhalten unverzüglich per Brief, Fax oder E-Mail eine Bestäti-
gung über den Eingang Ihrer Reklamation oder Beschwerde. 

Sodann bemühen wir uns, Ihr Anliegen schnellstmöglich in Ihrem 
Interesse zu klären. Sollte dies nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang möglich sein, erhalten Sie von uns einen Zwischen-
bescheid per Brief, Fax oder E-Mail. 

Innerhalb von vier Wochen nach Eingang erhalten Sie von uns ei-
nen abschließenden Bescheid per Brief, Fax oder E-Mail. Sollte 
dies nicht möglich sein, teilen wir Ihnen die Gründe hierfür sowie 
unsere Einschätzung, wann die Klärung voraussichtlich abge-
schlossen sein wird, mit. 

Sollte Ihrem Anliegen nicht abgeholfen werden können, können 
Sie sich an die Schlichtungsstelle des VuV wenden. 

 

Schlichtungsstelle des VuV Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter 
Deutschland e.V. (VuV) und nach dessen Satzung verpflichtet, an 
Streitbeilegungsverfahren der VuV-Ombudsstelle teilzunehmen. 
Daher ist für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus Finanzdienst-
leistungsverträgen die Schlichtungsstelle des VuV zuständig: 

VuV-Ombudsstelle 
Stresemannallee 30 
60596 Frankfurt am Main 

http://vuv-ombudsstelle.de/ 
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Grundsätze über den Umgang mit Interessenkonflikten 
 
Nach §63 Abs. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) hat sich jedes Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen um Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen und seinen Kunden Art und Her-
kunft möglicher Interessenkonflikte sowie seine Grundsätze zum Umgang mit diesen darzulegen. 
Unser Institut unterliegt der Kontrolle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie 
der Deutschen Bundesbank und ist verpflichtet, deren aufsichtsrechtliche Vorgaben zu beachten. Dar-
über hinaus sind wir Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) 
und haben uns zur Einhaltung von dessen Ehrenkodex verpflichtet. 
 
 
 

1 Art und Herkunft möglicher Interessenkonflikte 

 

1.1 Wo können Interessenkonflikte auftreten? 

Interessenkonflikte im Rahmen der Erbringung unserer Wertpapierdienstleistungen können auftreten 

- zwischen unserem Institut selbst und unseren Kunden, 

- zwischen unseren Geschäftsleitern, Mitarbeitern und unseren Kunden oder 

- zwischen unseren Kunden untereinander. 

 

 

 

1.2 Wodurch können Interessenkonflikte entstehen? 

Wie in jedem gewinnorientiert arbeitenden Unternehmen lassen sich Interessenkonflikte und die daraus 
resultierende Gefahr einer Beeinträchtigung von Kundeninteressen nicht vollständig ausschließen. Diese 
können insbesondere folgende Ursachen haben: 

- eigene unternehmerische Interessen unseres Instituts, insbesondere Umsatz- und Gewinnerzielungs-
bestreben, 

- die mit unseren Kunden vereinbarte erfolgsabhängige Vergütung, z.B. durch Eingehung höherer Risiken 
für das Verwaltete Vermögen mit dem Ziel, eine höhere Wertentwicklung und damit ein höheres Ge-
samthonorar aufgrund der erfolgsabhängigen Komponente zu erzielen, 

- Annahme von Geld- oder Sachzuwendungen von Seiten Dritter, z.B. Vermittlungs- und Bestandsprovi-
sionen oder Seminarangebote, soweit diese nicht an unsere Kunden ausgekehrt werden, 

- erfolgsbezogene Vergütung von Geschäftsleitern, Mitarbeitern sowie Gewähr von Geld- oder Sachzu-
wendungen an diese, 

- persönliche Geschäfte von Geschäftsleitern, Mitarbeitern oder diesen nahestehenden Personen. 
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Ferner könnten Interessenkonflikte im Falle geschäftlicher oder persönlicher Beziehungen unseres Instituts, 
seiner Geschäftsleiter, Mitarbeiter, Vermittler oder verbundener Personen zu Kreditinstituten, Kapitalverwal-
tungsgesellschaften, Emittenten etc. entstehen. Dies betrifft insbesondere: 

- Kooperationen mit solchen Einrichtungen 

- Mitwirkung in Aufsichts- oder Beiräten dieser Einrichtungen 

- Mitwirkung an Emissionen von Finanzinstrumenten 

- Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind (Insiderinformationen) 

 

 

2 Umgang mit Interessenkonflikten 

Um eine aus potenziellen Interessenkonflikten resultierende Gefahr der Beeinträchtigung von Kunden-
interessen zu vermeiden, haben wir folgende, für alle Geschäftsleiter, Mitarbeiter und Vermittler ver-
bindlichen Grundsätze festgelegt und Maßnahmen ergriffen: 
 
 

2.1 Allgemeine organisatorische Maßnahmen 

- Verpflichtung zur Einhaltung des Ehrenkodex des VuV sowie der von uns selbst aufgestellten ethischen 
Grundsätze 

- Implementierung umfassender organisatorischer Vorkehrungen zum Schutz der Kundeninteressen in 
unseren Organisationsrichtlinien und Verpflichtung zu deren Einhaltung 

- Einführung mehrstufiger prozessintegrierter und prozessunabhängiger Kontrollmechanismen 

- Offenlegungs- und Zustimmungspflichten bei bestimmten geschäftlichen oder persönlichen Beziehun-
gen 

 

 

2.2 Konkrete Maßnahmen in Bezug auf die identifizierten Interessenkonflikte 

- Auswahl unserer Kooperationspartner (Depotbanken, andere ausführende Kreditinstitute, Kapitalverwal-
tungsgesellschaften, andere Produktgeber und Emittenten) nach den Kriterien günstige Kostenstruktur 
und bestmögliche Auftragsabwicklung - siehe „Auswahl-Policy – Grundsätze über die Ausführung von 
Kundenaufträgen“ 

- Offenlegung der mit unseren Wertpapierdienstleistungen und den Finanzinstrumenten verbundenen 
Kosten und Nebenkosten, so dass die Gesamtkosten sowie deren Auswirkung auf die Rendite der Ver-
mögensanlage ersichtlich sind - siehe „Informationen über Kosten und Nebenkosten“ 

- Interne Überwachung der getroffenen Anlageentscheidungen auch unter dem Gesichtspunkt der Ver-
meidung von Geschäften mit einem höheren Risikogehalt, die auf die Erzielung einer höheren erfolgs-
abhängigen Vergütung ausgerichtet sind. Eine ausschließlich variable Vergütung des Instituts ist nur in 
Ausnahmefällen auf besonderen Kundenwunsch möglich. 
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- Einführung eines an die Bedürfnisse unserer Kunden angepassten Produktgenehmigungs- und  
-überwachungsverfahrens, um Interessenkonflikte infolge eigener Umsatzinteressen unseres Instituts 
zu vermeiden und die Vermittlung von Finanzprodukten an Kunden mit nicht dazu passenden Anlage-
zielen und Risikoneigungen zu verhindern 

- unmissverständliche Offenlegung von Existenz, Art und Umfang der Zuwendungen, die wir von Dritten 
erhalten, insbesondere von Vermittlungs- und Bestandsprovisionen (soweit diese nicht an unsere Kun-
den ausgekehrt werden) - siehe „Informationen über den Erhalt von Zuwendungen“ 

- Strikte Beachtung des Verbots der Annahme von Provisionen im Rahmen unserer Vermögensverwal-
tung bzw. vollständige Weiterleitung vereinnahmter Zuwendungen (mit Ausnahme geringfügiger nicht-
monetärer Vorteile) an unsere Kunden 

- Ausgestaltung unserer Vergütungsmodelle für Geschäftsleiter und Mitarbeiter unter Beachtung der In-
stitutsvergütungsverordnung und sonstiger Vorschriften, so dass keine Abhängigkeit von variablen Ver-
gütungsbestandteilen entsteht und keine Anreize zur Eingehung hoher Risiken gesetzt werden 

- keine Vorgabe von Vertriebszielen im Wertpapierdienstleistungsgeschäft 

- Aufstellung interner Regelungen für persönliche Geschäfte, Verpflichtung aller Geschäftsleiter, Mitar-
beiter und Vermittler zu deren Einhaltung sowie zur Offenlegung von Konten, Depots und persönlichen 
Geschäften, regelmäßige Kontrolle dieser durch den Compliance-Beauftragten 

- Beschränkungen bzw. Verbot von persönlichen Geschäften für bestimmte Wertpapiere mit geringer 
Marktkapitalisierung, strenges Verbot des Vor-, Mit- oder Gegenlaufens zu Kundengeschäften 

- Regelmäßige Schulung unserer Mitarbeiter in Bezug auf mögliche Interessenkonflikte, deren Vermei-
dung oder Reduzierung 

 

 

 

3 Fragen und Erläuterungen 

Für auftretende Fragen und nähere Erläuterungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und teilen 
Ihnen auf Wunsch jederzeit weitere Einzelheiten zu den vorstehenden Grundsätzen mit. 
 


